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Abstract
In Deutschland erhielten ungefähr 30.000 Afghan:innen keinen Schutzstatus, und sie 
wurden als ausreisepflichtig eingestuft. Von ihnen sind in den letzten vier Jahren, in denen 
Sammelabschiebungen mittels Charterflügen vollzogen wurden, tatsächlich nur etwas mehr 
als 1000 Menschen tatsächlich außer Landes gebracht worden – und das zu außerordentlichen 
Kosten. Für alle, die als abschiebefähig kategorisiert wurden, waren Abschiebungen ein ständiger 
Quell der Angst und Verunsicherung – niemand wusste, ob er oder sie als Nächste:r an der Reihe 
wäre.
Dieser Artikel beschreibt die politischen Hintergründe der Abschiebungen nach Afghanistan aus 
Deutschland insbesondere für die Jahre 2016 und 2021. Er vertritt die These, dass Abschiebungen 
ein wesentliches Element des „Grenzspektakels“ (De Genova 2013) darstellen, mit dem ein 
Drama der Ausschließung inszeniert wird, das die nationale Existenzordnung bestätigt. Aus dieser 
Sicht ist der größere Rahmen, in dem das Abschiebespektakel stattfindet, die deutsche Biopolitik: 
Biopolitik ist nach Foucault die Politik, die über das „Leben-Machen und Sterben-Lassen“ 
entscheidet. Biopolitische Perspektiven legen den Fokus zumeist auf das „Leben-Machen“. 
Abschiebungen jedoch sind meiner Ansicht nach die unvermeidliche dunkle Seite der Biopolitik, 
auf die Foucault hingewiesen hat: das Sterbenlassen.
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Einleitung

Am 10. August 2021 rief der Bayerische Flüchtlingsrat, eine nichtstaatliche 
Menschenrechtsorganisation, zu einer Demonstration in München gegen 
einen Abschiebeflug nach Kabul auf, der für diesen Tag angesetzt war. Ur-
sprünglich war eine von Deutschland und Österreich gemeinsam organi-
sierte Abschiebung nach Afghanistan bereits für den 3. August 2021 geplant 
gewesen; der Charterflug war jedoch nach einem Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte abgesagt worden, denn nach Ansicht des 
Gerichts war die Abschiebung eines der Afghanen aus Österreich rechtswid-
rig (Der Standard 2021). Sowohl die österreichische als auch die deutsche 
Bundesregierung betonten daraufhin, dass es trotz des schnellen Vormar-
sches der Taliban in Afghanistan auch künftig Abschiebungen geben müsse, 
und setzten einen weiteren Flug für den 10. August an. Am Abend desselben 
Tages versammelte sich eine kleine Gruppe von Aktivist:innen am Münchner 
Gärtnerplatz, um gegen den bevorstehenden Abschiebeflug zu demonstrie-
ren. In den Reden wurde unterstrichen, dass die Lage in Afghanistan beson-
ders für Abgeschobene unsicher sei. Junge afghanische Geflüchtete sprachen 
darüber, wie sehr sie sich davor fürchteten, durch eine erzwungene Rück-
kehr nach Afghanistan ein Land gebracht zu werden, in dem sie nieman-
den kannten und völlig auf sich allein gestellt wären. Für Aktivist:innen und 
Unterstützer:innen waren solche Demonstrationen mittlerweile eine Routi-
neangelegenheit geworden, die sie fast monatlich organisierten – nicht nur 
in München, sondern auch in vielen anderen deutschen Städten, in denen 
Abschiebeflüge geplant waren. Über Jahre hinweg hatten Organisationen, 
die sich mit Flüchtlingen solidarisch zeigen, eindringlich darauf hingewie-
sen, dass Afghanistan nicht sicher sei. Eine Kampagne mit ebendiesem Titel, 
Afghanistan not safe, wurde im April 2018 in München ins Leben gerufen 
und von fast hundert Organisationen in der Stadt und darüber hinaus unter-
stützt. Für die Abschiebepolitik blieben solche Proteste jedoch ohne Folgen. 

Als am Tag nach dem terminierten Abschiebeflug, am 11. August 2021, 
das deutsche Bundesinnenministerium Abschiebungen nach Afghanistan 
tatsächlich „vorübergehend“ aussetzte, waren dies ein Pyrrhussieg für die 
Aktivist:innen: Denn das Aussetzen bedeuteten, dass sich die (Un-)Sicher-
heitslage im Land so katastrophal verschlechtert hatte, dass dies nicht ein-
mal die Regierung länger leugnen konnte. In den Wochen zuvor hatten die 
Taliban eine Provinz nach der anderen eingenommen und waren rasch auf 
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Kabul vorgerückt. Laut dem zuständigen Minister war die Situation so volatil 
geworden, dass weder die Sicherheit der Besatzung des Abschiebeflugzeugs 
noch die des Begleitpersonals und der Abgeschobenen garantiert werden 
konnte (BMI 2021). 

Dieser Beitrag beschreibt die politischen Handlungslogiken, vor de-
ren Hintergrund die Abschiebungen nach Afghanistan zwischen 2016 und 
2021 stattfanden. Er vertritt die These, dass Abschiebungen ein wesentliches 
Element eines „Grenzspektakels“ (De Genova 2013) darstellen – also eines 
Dramas der Ausschließung, das inszeniert wird, um eine nationale Existenz-
ordnung zu bestätigen. Aus meiner Sicht ist der größere Rahmen, in dem die-
ses Abschiebespektakel stattfindet, die deutsche Biopolitik. Michel Foucault 
fasst das Wesen der Biopolitik in dem Satz „leben zu machen und sterben zu 
lassen“ (Foucault 2001: 284) zusammen: Hierin unterscheide sich Biopolitik 
vom Machtmodus der Souveränität, die er als „sterben zu machen oder leben 
zu lassen” charakterisiert. Meine These in diesem Text lautet, dass Abschie-
bungen die dunkle Seite der Biopolitik sind – das Sterbenlassen. 

Das Abschiebespektakel

In den 1990er Jahren war oft vom Niedergang des Nationalstaats infolge der 
Globalisierung die Rede (siehe beispielsweise Albrow 1996) und auch da-
von, dass nationale und territoriale Grenzen dabei seien, in relativer Bedeu-
tungslosigkeit zu verwischen. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und der 
Berliner Mauer schien die Welt für alle offen zu sein. Neoliberale Ideen von 
Globalisierung prognostizierten das Ende – oder zumindest einen erhebli-
chen Bedeutungsverlust – des Nationalstaats mit seinen territorialen Gren-
zen und entwarfen die Vision einer Welt, in der sich Kapital, Güter, Ideen 
und Menschen frei über den Globus würden bewegen können (Ohmae 1990). 
Heute wissen wir, dass auch in der Hoch-Zeit der Globalisierungseuphorie 
Kapital und Güter stets weitaus mehr Bewegungsfreiheit hatten als Men-
schen. In der Tat verloren Grenzen zu keinem Zeitpunkt ihre Bedeutung und 
fungierten weiter als Sortiermechanismen: Sie trennten Menschen, deren 
Mobilität willkommen und erwünscht war – so wie Expats, Führungskräf-
te, Investor:innen, Tourist:innen –, von jenen anderen Personen, die unwill-
kommen waren – und das waren vor allem Flüchtlinge. 

Grenzen wurden in den letzten Jahrzehnten erweitert, verschoben und 
vielleicht auch multipliziert. Sie beschränken sich mittlerweile nicht mehr 
auf den äußeren Rand eines nationalen Territoriums. Praktiken weitreichen-
der Kontrolle und Überwachung machten Grenzen zu einer Alltagserfahrung 
und führten zu einem everyday bordering (Yuval-Davis et al. 2017), bei dem 
insbesondere Menschen, die rassistisch markiert sind, buchstäblich überall 
Identitätskontrollen unterworfen werden können. Für Asylbewerber:innen 
sind unter Umständen selbst Kreisgrenzen tabu; jegliche Überschreitung 
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wird schwer bestraft. Nicolas De Genova verweist auf das von ihm so ge-
nannte „Grenzspektakel“, das zu vielen Grenzregimes wesentlich beiträgt, 
als ein „Spektakel der Rechtsdurchsetzung an ‚der‘ Grenze, durch das die 
‚Illegalität‘ von Migrant:innen spektakulär sichtbar gemacht wird” (De Ge-
nova 2013: 1181). Das Grenzspektakel richtet sich an Migrant:innen, denen es 
eine Botschaft der Abschreckung vermittelt; und ebenso an die einheimische 
Bevölkerung, der gegenüber es als Bekräftigung wirkt, dass der Staat Maß-
nahmen ergreift, um die Nation gegen die Art von Migration zu schützen, die 
als unerwünscht und gefährlich betrachtet wird. 

Im Unterschied zu De Genova, der sich vor allem mit der Konstruktion 
von Illegalität durch Grenzspektakel beschäftigt, spreche ich lieber allge-
meiner von der durch Grenzspektakel produzierten und signalisierten Ex-
klusion. Die Unterscheidung zwischen den Personen, die als ‚zulässig‘ für ein 
Land und eine Nation kategorisiert werden, und jenen, die als ‚unzulässig‘ 
eingeordnet werden, ist ein zentrales Element des Grenzspektakels. Abschie-
bungen wiederum sind ein wesentlicher Teil von Grenzspektakeln. Zudem 
vollzieht sich in Abschiebungen die wirksame und sichtbare Handlung des 
Ausschließens – nämlich das Wegschaffen von Menschen aus dem nationa-
len Territorium an einen anderen Ort, wo sie aus Sicht der Ausschließenden 
hingehören: 

Das Grenzspektakel schafft somit eine Inszenierung – eine der 
offenkundigen Ausgrenzung, in der die behauptete Natürlichkeit 
und geglaubte Notwendigkeit der Ausgrenzung in einem über 
das Notwendige hinausgehenden Maß nachgewiesen und bestä-
tigt, validiert und legitimiert werden können. (De Genova 2013: 
1181)1 

So ein Abschiebespektakel umfasst die tatsächliche oder drohende Exklusion 
von Ausländer:innen aus dem nationalen Territorium und unterstreicht die 
„nationale Ordnung der Dinge“ (Malkki 1992). Nach William Walters han-
delt es sich bei der Abschiebung um „eine logische und notwendige Folge 
der internationalen Ordnung. Sie gehört zu ihren wichtigen Grundlagen und 
ist untrennbar mit dem modernen Staatsbürgerschaftsregime verbunden” 
(Walters 2002: 288). Letztlich ist es die Abschiebbarkeit (De Genova 2002), 
durch die sich Nicht-Staatsbürger:innen von Angehörigen eines Staates un-
terscheiden, denn Staatsbürger:innen können nicht abgeschoben werden 
(Anderson et al. 2011, Peutz 2006: 220).

Im Laufe der letzten Jahrzehnte wurden Abschiebungen zu einem 
Mittel des Umgangs mit Migrant:innen, das von Regierungen als notwen-
dig und legitim erachtet wird. Paoletti spricht in diesem Zusammenhang 
von einem deportation turn, in dessen Folge die Abschiebung abgelehnter 

1 Alle akademischen Zitate in englischer Sprache wurden für diesen Artikel ins 
Deutsche übertragen.  
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Asylbewerber:innen relativ gängige Praxis geworden sei (Paoletti 2010: 8). 
Dennoch sind Abschiebungen zugleich hochumstritten. Die Semantik eines 
Abschiebespektakels ist komplex, sprich: Es vermittelt verschiedenen Ziel-
gruppen unterschiedliche Botschaften. Auch wenn jede Abschiebung natür-
lich zunächst eine markante Botschaft an die Abgeschobenen selbst ist, reicht 
die beabsichtigte Botschaft der Abschreckung weiter: Sie richtet sich darüber 
hinaus nämlich sowohl an andere Migrant:innen im Land als auch an jene, 
die eine Migration in das betreffende Land ins Auge fassen oder bereits auf 
dem Weg sind. Die Abschiebepraxis enthält dabei immer ein Moment der Ge-
walt: Bei einem Abschiebeflug beispielsweise werden Menschen manchmal in 
Handschellen gelegt und ‚fixiert‘, und vor dem Flug oftmals in Abschiebehaft 
genommen. Auch wenn es nicht immer zu physischer Gewalt kommt, stellt 
die Abschiebung doch eine extreme Verletzung der Autonomie einer Person 
dar – eine Art Zwangsvertreibung ( forced migration), nur in umgekehrter 
Richtung (Sökefeld 2020). Dass ein sicheres Bleiberecht fehlt und sie jeder-
zeit abgeschoben werden können, ist denn auch für viele Migrant:innen ein 
ständiger Quell existenzieller Verunsicherung und Sorge: So schreibt Shad 
etwa von einer lähmenden Abschiebungsangst (Shad 2021: 258). 

Abschiebungen haben dauerhaft nachteilige Folgen für die Betroffenen. 
Sie sind mit einer mehrjährigen Wiedereinreisesperre verbunden, die in 
Deutschland nur aufgehoben werden kann, wenn ein:e Abgeschobene:r die 
Kosten der Abschiebung erstattet hat. Für viele Abgeschobene ist zudem die 
Ankunft in ihrem Herkunftsland schwierig, da sie häufig mit familiären und 
verwandtschaftlichen Spannungen einhergeht: Beispielsweise wenn Schul-
den, die für die ursprüngliche Migration aufgenommen wurden, noch nicht 
zurückgezahlt werden konnten. Oder auch, weil durch die Abschiebung will-
kommene und oft notwendige Geldüberweisungen aus dem Ausland aufhö-
ren, sodass die Abgeschobenen sich mit der Enttäuschung ihrer Familie aus-
einandersetzen müssen. Manchmal ist das Land, in das abgeschoben wird, 
noch nicht einmal das Herkunftsland: Das gilt etwa für Afghan:innen, die 
im Iran geboren und aufgewachsen sind, weil ihre Familien dorthin geflohen 
waren, die aber als afghanische Staatsbürger trotzdem nach Afghanistan ab-
geschoben werden, wo sie allerdings überhaupt keine Verwandtschaft mehr 
haben (Stahlmann 2019: 81b). Jede Abschiebung basiert somit auf der Logik 
des Nationalstaats und der formalen Staatsangehörigkeit und berücksichtigt 
nicht die eigentliche Zugehörigkeit.

Abschiebungsdrohungen sollen auch Menschen mit einem regulären 
Aufenthaltsrecht zur sogenannten ‚freiwilligen Rückkehr‘ bewegen. Diese ist 
für den abschiebenden Staat weitaus günstiger und einfacher zu organisie-
ren, weil zum Beispiel ‚freiwillige Rückkehrer:innen‘ mit regulären Flügen 
ausreisen und keine Begleitung durch Sicherheitspersonal brauchen. Die 
‚freiwillige Rückkehr‘ ist daher oft mit zusätzlichen Anreizen wie begrenzter 
finanzieller Unterstützung für die ‚Wiedereingliederung‘ in das Rückkehr-



271

EthnoScr ipts

land verknüpft. In vielen Fällen bietet eine solche Rückkehr jedoch die einzi-
ge Möglichkeit, der Abschiebung zu entgehen; sie ist also weit davon entfernt, 
freiwillig im strikten Wortsinne zu sein (Dünnwald 2011, Collyer 2018).2 Das 
Abschiebespektakel ist eine Bedrohung, die abschiebbare Migrant:innen 
ständig an die Unsicherheit ihrer Existenz erinnert. 

Von staatlichen Abschiebespektakeln geht aber auch eine Botschaft an 
die Angehörigen des eigenen Staates aus: Die Botschaft, die Nation vor un-
erwünschten Migrant:innen wirksam zu schützen. Das deutsche Asylregime 
erfuhr nach dem Ende des Kalten Krieges einen radikalen Wandel. Zuvor 
hatten Dissident:innen aus sozialistischen Ländern um Asyl ersucht, das ih-
nen meist auch sofort gewährt wurde – es handelte sich um willkommene 
Asylsuchende. Anschließend jedoch kamen Menschen, die vor den Kriegen 
im zerfallenen Jugoslawien oder im Globalen Süden flohen. Die Gründe für 
ihre Flucht entsprachen nicht immer den engen Definitionen der deutschen 
Asylgesetze oder der Genfer Flüchtlingskonvention; sie waren häufig uner-
wünschte Migrant:innen. Ihre Verfolgungserfahrung wurde vielfach infrage 
gestellt und Asyl wurde ihnen selten gewährt. Beherrschend im deutschen 
Diskurs über die Flüchtlinge wurde die Figur des ‚Scheinasylanten‘, der ‚nur‘ 
aus wirtschaftlichen Gründen Asyl suche (der sogenannte ‚Wirtschaftsflücht-
ling‘) und nicht aufgrund individueller politischer Verfolgung – und der an-
geblich schlicht die Absicht hatte, das deutsche Asylsystem mit seinen ver-
meintlichen sozialen Vorteilen auszunutzen. 

Die Asylpolitiken mehrerer aufeinanderfolgender Bundesregierun-
gen waren in dieser Zeit hauptsächlich darauf ausgerichtet, die Anzahl von 
Flüchtlingen zu reduzieren. Tatsächlich sank auch in der zweiten Hälfte der 
1990er-Jahre die Anerkennungsquote von Asylbewerber:innen – aber nicht 
etwa deswegen, weil die Flüchtlinge keinen Schutz brauchten, sondern weil 
die Asylgesetze in einer Weise geändert worden waren, die einen Schutzsta-
tus für viele juristisch unerreichbar machte. Ein wichtiges Instrument in die-
sem Zusammenhang war die Einführung der Kategorie des ‚sicheren Her-
kunftslandes‘, durch die eine Person, die aus oder über ein solches Land nach 
Deutschland einreiste, keinen Schutzanspruch mehr hatte. Die Feststellung 
De Genovas, dass das, „was Asylregimes tatsächlich hervorbringen, eine 
Masse angeblicher ‚Scheinasylanten’” sei (2013: 1181), beschreibt das deut-
sche Asylsystem treffend. Die staatliche Exekutive in Deutschland und an-
derswo verfolgt diesen Kurs insbesondere, um damit der Mobilisierung der 
politischen Rechten entgegenzutreten, die im Zuge einer steigenden Flücht-
lingszahl fast ausnahmslos zunimmt (Poutrus 2019). Zumindest in gewissem 
Umfang kommen die Regierenden damit also Forderungen der politischen 
Rechten nach, was dazu führt, dass Flüchtlinge delegitimiert werden. All 
2 In ihrer Kritik der hochgradig fragwürdigen Unterscheidung zwischen ‚er-

zwungener‘ und ‚freiwilliger‘ Migration beziehen sich Erdal und Oeppen 
(2017) zwar nicht explizit auf die Rückkehrmigration, ihre Argumente sind 
hier jedoch genauso gültig.  
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jene, die kein Anrecht auf Schutz haben, müssen Deutschland wieder verlas-
sen – dies wurde zum unablässig wiederholten Mantra deutscher Asylpolitik 
insbesondere nach 2015. Abschiebungen sind das konkrete Signal, dass die 
staatliche Exekutive diese Forderung in die Tat umsetzt; dies ist die öffentli-
che Botschaft hinter einem Abschiebespektakel. 

Sowohl Kritiker:innen als auch Regierungsmitglieder bemängeln jedoch 
häufig, dass zu wenige Menschen tatsächlich abgeschoben würden und die 
Zahl der Ausweisungen zunehmen müsse. Häufig machen sie ein sogenann-
tes ‚Vollzugsdefizit‘ bei den Abschiebungen aus. Tatsächlich schiebt Deutsch-
land regelmäßig weniger Personen ab, als nach dem Wunsch der Behörden 
in ihre Herkunftsstaaten zurückkehren sollten. Im Jahr 2019 wurden 22.097 
Personen aus Deutschland abgeschoben; ihnen standen 28.944 Menschen 
gegenüber, die aus rechtlichen, verwaltungstechnischen, gesundheitlichen 
oder anderen Gründen nicht abgeschoben werden konnten. Angesichts der 
Tatsache, dass 249.922 Personen zum Jahresende 2019 als „vollziehbar aus-
reisepflichtig“ kategorisiert waren, erweist sich das Abschieben damit nicht 
als besonders effektives Instrument des Migrationsmanagements – wenn-
gleich jede Abschiebung ein sehr wirkungsvolles Mittel darstellt, Angst und 
Unsicherheit zu verbreiten3. Ein vom Bundesamt für Migration und Flücht-
linge (BAMF) und vom Bundesministerium des Innern bei McKinsey in 
Auftrag gegebener Expertenbericht prognostizierte für 2017 eine Zahl von 
485.000 Ausreisepflichtigen in Deutschland. Nach Ansicht der Flüchtlings-
hilfsorganisation Pro Asyl (2017) waren solche Zahlen stark übertrieben und 
die Rede von einem sogenannten Vollzugsdefizit schlichte Panikmache: Sie 
gehören jedoch zum Abschiebespektakel, weil auf solche Übertreibungen in 
der Regel Forderungen folgen, die Behörden mit größeren Befugnissen zur 
Abschiebung von Menschen auszustatten. Tatsächlich wurden Asylgesetze 
und -regelungen denn auch immer wieder verschärft. Das Abschiebespek-
takel trägt somit zur „gesetzgeberischen Hyperaktivität“ (Hruschka und 
Rohmann 2021) der Bundesregierung im Bereich der Asylregelungen bei. 
Das jüngste Beispiel in dieser Hinsicht ist das (nicht-amtlich) so genannte 
„Geordnete-Rückkehr-Gesetz“4, das unter anderem die Abschiebehaft er-
leichtern soll – und das abgelehnte Asylbewerber:innen zur Beschleunigung 
ihrer eigenen Abschiebung verpflichtet, indem es sie zwingt, sich Ausweispa-
piere aus ihrem Herkunftsland zu beschaffen. Ein früherer Gesetzentwurf 
hatte vorgesehen, Aktivist:innen und Flüchtlingshilfsorganisationen zu kri-
minalisieren, die Geflüchteten dabei unterstützen, sich ihrer Abschiebung zu 
entziehen. Nachdem auf diesen Passus verzichtet worden war, ist nach dem 
jetzigen Gesetz aber immer noch die Information über eine bevorstehende 
3 Alle Zahlen aus Deutscher Bundestag (2020). Aufgrund von COVID-19 und 

anschließenden Reisebeschränkungen sind die Zahlen für 2019 aussagekräf-
tiger als die für 2020. 

4 Formal lautet die Bezeichnung des Gesetzes „Zweites Gesetz zur besseren 
Durchsetzung der Ausreisepflicht“.
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Abschiebung geheim zu halten: Die Weitergabe dieses Wissens durch Staats-
bedienstete kann etwa mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden. Diese 
Geheimhaltepflicht soll verhindern, dass potenziell Abzuschiebende und ihre 
Unterstützer:innen eine Abschiebung umgehen, indem sie Rechtsmittel im 
Eilverfahren einlegen oder einfach untertauchen. 

Die damals amtierende Bundesregierung5 stellte Abschiebungen als 
unverzichtbares Element der Rechtsstaatlichkeit dar. Bei Inkrafttreten des 
„Geordnete-Rückkehr-Gesetzes“ sagte der damalige Bundesinnenminister 
Horst Seehofer in einer Pressemitteilung: 

Nur die konsequente Durchsetzung des Rechts sichert das Ver-
trauen in den Rechtsstaat und die Akzeptanz von Asylverfah-
ren in der Bevölkerung. Menschen ohne Bleiberecht müssen 
unser Land verlassen. Einer Pflicht zur Ausreise muss auch 
eine tatsächliche Ausreise folgen. Mit dem Geordnete-Rückkehr-
Gesetz setzen wir dies konsequent um. Damit stellen wir auch 
sicher, dass wir unsere Anstrengungen, Menschen in unsere 
Gesellschaft und Werteordnung zu integrieren, auf die wirklich 
Schutzbedürftigen konzentrieren können. (BMI 2019)

Solch ein Diskurs naturalisiert die Gesetze des Asyl- und Aufenthaltsrechts, 
er ordnet sie also als einer vorgestellten natürlichen Ordnung der Dinge 
entstammend ein. Dabei wird die Tatsache ausgeblendet, dass diese Geset-
ze von denselben Politiker:innen überhaupt erst gemacht werden, die ihre 
Einhaltung anschließend zur unverzichtbaren Säule des Rechtsstaates erklä-
ren. Zudem gilt: Gesetze werden von Politiker:innen gemacht – und könn-
ten dementsprechend auch anders gemacht werden. Eine derartige Natura-
lisierung geltenden Rechts ist aber Teil des Spektakels: Auch das Spektakel 
naturalisiert die Grenzen und Kategorien, die von entsprechenden Politiken 
geschaffen wurden, wie etwa die Unterscheidung zwischen erwünschten und 
unerwünschten Migrant:innen oder solchen, die Asyl verdienen und solchen, 
die das nicht tun.

Dennoch sind Regierende und Behörden in dem Dilemma gefangen, 
dass keineswegs alle Staatsbürger:innen und damit Wähler:innen das Ab-
schiebespektakel befürworten. Deshalb bleiben Abschiebungen mittlerweile 
weitgehend unsichtbar und in einem Verfahren organisiert, in dem gewähl-
te Kommunalpolitiker:innen – die durch lokalen Widerstand unter Druck 
gesetzt werden könnten, sich gegen bestimmte Abschiebungen zu stellen – 
keine Mitsprachemöglichkeit haben (Ellermann 2005, 2009). Insbesondere 
nach 2015 entwickelte sich in Deutschland nämlich eine starke Bürgerbe-

5 Im Analysezeitraum wurde die Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
aus einer Koalition der konservativen Partien CDU/CSU mit der sozialdemo-
kratischen SPD gebildet. Diese Koalition bestand von 2013 bis 2021, also für 
zwei Legislaturperioden. 
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wegung zur Unterstützung von Flüchtlingen; zahlreiche Aktivist:innen be-
kämpfen heutzutage Abschiebungen. Die ursprünglich im Gesetzentwurf des 
„Geordnete-Rückkehr-Gesetzes“ geplante und später nicht übernommene 
Kriminalisierung auch von Unterstützer:innen belegt eindrücklich, dass die-
se Bewegung politisch ernstgenommen wird. Ein Politiker der CSU bezeich-
nete solche Aktivist:innen etwa als „Anti-Abschiebe-Industrie” – ein Begriff, 
der später zum „Unwort des Jahres” gekürt wurde (Der Spiegel 2021d). Die 
CSU musste daraufhin erkennen, dass eine restriktive Asylpolitik auch viele 
Wähler:innen abstößt. 

So wollen Regierende und Behörden einerseits nicht auf das Abschie-
bespektakel verzichten. Sie betreiben anderseits aber auch großen Aufwand 
für das Ziel, Ausweisungen weniger sichtbar durchzuführen, vor allem um 
von der damit einhergehenden physischen, psychischen und diskursiven 
Gewalt abzulenken. Diese Doppelbemühungen zeigen sich etwa darin, dass 
Abschiebungen zwar im großen Stil durchgeführt werden, aber die Abzu-
schiebenden nunmehr nachts an ihrer Unterkunft abgeholt und in spezielle 
Charterflugzeuge statt in reguläre Linienmaschinen gesetzt werden. Außer-
dem werden die Abschiebetermine, um Protesten vorzubeugen, nicht öffent-
lich bekannt gegeben; und Politiker:innen verwenden häufig den weicheren 
Begriff der „Rückführung“ statt des härteren „Abschiebung“. 

Die obszöne Seite des Spektakels: das Sterbenlassen

Nicholas De Genova zufolge gehört als Gegenstück zur öffentlichen und 
sichtbaren Szene oder Bühne, auf der das Abschiebespektakel stattfindet, 
eine dunklere und obszöne Seite (im englischen Original: gehört zur scene 
als Gegenstück die obscene), die jedoch nicht öffentlich eingestanden und 
benannt wird – und die zu verbergen und zu verleugnen die staatlichen Ak-
teure sich große Mühe geben. In seiner auf die USA fokussierenden Arbeit 
zeigt De Genova auf, dass die öffentliche und demonstrative Exklusion von 
„illegalen“ Migrant:innen ihr Gegenstück in deren „obszönen“ Einbezug in 
den Arbeitsmarkt als illegal Beschäftigte findet. Dass sie illegal erwerbstätig 
sind, ist dem Anschein nach von ihnen selbst so gewählt; durch ihren illega-
len Status jedoch verlieren sie alle Rechte und sind leicht auszubeuten, ohne 
sich wehren zu können (De Genova 2002, 2013). 

De Genovas Analyse ist nur teilweise auf Deutschland übertragbar, da 
Immigration hier weitgehend über das Asylsystem erfolgt und nicht zwangs-
läufig „illegal“ ist: Denn jede Person, die ins Land gelangt, hat das Recht, 
Asyl zu beantragen. In Deutschland sind es oft die abgelehnten Asylbewer-
ber, die sich zu illegaler Arbeit gezwungen sehen, weil sie für eine legale Be-
schäftigung eine Arbeitserlaubnis benötigen würden, die aber von der Aus-
länderbehörde häufig zurückgehalten wird. Auf der anderen Seite gibt es 
genügend „legale“ Möglichkeiten der Ausbeutung ausländischer Arbeitskräf-



275

EthnoScr ipts

te, so zum Beispiel bei Saisonarbeitskräften in der Landwirtschaft oder bei 
Leiharbeitnehmer:innen in der Fleischindustrie, sodass Arbeitgeber:innen 
für billige Arbeitskräfte nicht auf Asylbewerber:innen angewiesen sind. Au-
ßerdem setzen sich viele Arbeitgebende bei Entscheidungsträger:innen für 
die Beschäftigung von Asylbewerber:innen in legalen und unbefristeten Ver-
hältnissen ein – auch von solchen, die abgelehnt worden sind. 

In Bezug auf Deutschland sehe ich, anders als De Genova, daher die 
obszöne Seite des Grenzspektakels weniger in ausbeuterischer irregulärer 
Beschäftigung als in den oft brutalen Auswirkungen von Asylregime und 
Abschiebungen, die vielfach zu körperlichen und psychischen Verletzungen 
mit manchmal tödlichen Folgen führen. Diese obszönen Folgen, auf die der 
juristische Diskurs – der die Legalität von Abschiebungen durchgängig be-
tont – die Sicht verstellt, werden auch durch die wiederholten Versicherun-
gen Regierender verschleiert, dass das betreffende Zielland der Abschiebung 
(in diesem Fall: Afghanistan) sicher sei. Die obszöne Seite des Grenzspek-
takels steht deshalb für die undurchsichtige Seite der Biopolitik, in der das 
Beherrschen einer Bevölkerung nicht Leben-, sondern Sterbenlassen bedeu-
tet. Foucault sieht einen direkten Zusammenhang zwischen Biopolitik und 
Rassismus als „grundlegenden Machtmechanismus“ (Foucault 2001: 301), 
wobei der Rassismus die „Zäsur zwischen dem, was leben, und dem, was 
sterben muss“ (ebenda) einführt. Ferner fragmentiert und schafft der Rassis-
mus „Zäsuren innerhalb des biologischen Kontinuums, an das die Bio-Macht 
sich wendet“ (Foucault 2001: 301, kursiv im Original). Dagegen sind 

Rasse, Rassismus [...] die Bedingung für die Akzeptanz des Tö-
tens in einer Normalisierungsgesellschaft. [...] Die Tötungs-
funktion des Staates kann, sobald der Staat nach dem Modus 
der Bio-Macht funktioniert, nicht anders gesichert werden als 
durch Rassismus. (Foucault 2001: 302f.) 

In seiner Skizze des „mörderischen Staates“ bezieht sich Foucault haupt-
sächlich auf den tödlichen Rassismus gegen Jüdinnen und Juden in Nazi-
Deutschland. Es wäre jedoch voreilig, daraus zu folgern, dass sich das Pro-
blem mit dem Zusammenbruch des Naziregimes erledigt hätte: Potenziell 
tödliche Ausschließung sieht heute schlicht ganz anders aus. Eigenartiger-
weise spielt der Nationalstaat in Foucaults Denken kaum eine Rolle. Aller-
dings setzt sich Ausgrenzung auch über den Nationalstaat insofern fort, als 
er eine Ausgrenzungsmaschine ist (Brubaker 1992, Wimmer 2002). Der Na-
tionalstaat zieht die ausschließende Grenze zwischen jenen, die sich in seiner 
Obhut befinden (in erster Linie Nationalstaatsangehörige, aber auch Nicht-
Staatsbürger:innen mit sicherem Aufenthaltstitel) und den anderen, für die 
– wenn überhaupt – nur begrenzte Verantwortung übernommen wird. Für 
diese potenziell tödliche Ausgrenzung ist Rassifizierung im herkömmlichen 
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Sinne des Begriffs nicht unbedingt erforderlich, spielt aber zweifellos eine 
wichtige Rolle. Foucault stellt dazu Folgendes klar: 

Selbstverständlich verstehe ich unter Tötung nicht den direkten 
Mord, sondern auch alle Formen des indirekten Mordes: jeman-
den der Gefahr des Todes ausliefern, für bestimmte Leute das 
Todesrisiko oder ganz einfach den politischen Tod, die Vertrei-
bung, Abschiebung usw. erhöhen. (Foucault 2001: 303) 

Es geht also auch um Tod durch Unterlassung, Verantwortungslosigkeit, 
durch das Versäumnis, sich um jemanden zu kümmern. Diejenigen, die nicht 
auf die eine oder andere Weise dem Nationalstaat angehören – das sind zu-
meist Flüchtlinge –, zählen nicht zu den Empfänger:innen staatlicher biopo-
litischer Fürsorge. Sie haben entweder nicht das „Recht, Rechte zu haben“ 
(Arendt 2017: 388), oder ihre Rechte – beispielsweise das Recht auf Arbeit, 
Freizügigkeit und Gesundheit – sind erheblich eingeschränkt. Sie können 
auch dann abgeschoben werden, wenn die Abschiebung sie, wie in Afghanis-
tan, in potenzielle Lebensgefahr bringt. 

Abschiebungen nach Afghanistan

Aufgrund der katastrophalen Situation im Land sind Abschiebungen nach 
Afghanistan besonders umstritten. Trotz der langjährigen massiven Unsi-
cherheit im Land wird afghanischen Geflüchteten in Deutschland nicht au-
tomatisch Schutz gewährt, im Gegensatz etwa zu Syrer:innen. Im Gegenteil, 
Afghan:innen erlebten nach 2015 in Deutschland abnehmende Schutzquoten, 
und Asylverfahren wurden manipuliert im Sinne des Abschiebespektakels 
und der dafür erforderlichen Erzeugung abgelehnter Asylbewerber:innen. 

Die afghanische Einwanderung nach Deutschland begann in den 
1950er-Jahren mit Teppichhändler:innen, von denen sich viele in der Ham-
burger Speicherstadt, einem Teil des Freihafens der Stadt, niederließen 
(Stroux 2002). Heute beherbergt Hamburg die größte afghanische Gemein-
de Deutschlands. Kurz nach der sowjetischen Besetzung Afghanistans 1979 
trafen die ersten afghanischen Flüchtlinge in Deutschland ein, vor allem 
Angehörige der im Westen ausgebildeten Elite. Nach und nach kamen wei-
tere Gruppen, und im Anschluss an die Machtergreifung der Taliban 1996 
machten sich auch Angehörige religiöser oder ethnischer Minderheiten auf 
den Weg nach Deutschland. Infolge dieser langjährigen Migrationsverbin-
dungen ist Deutschland das wichtigste Zielland für Afghan:innen in Euro-
pa (Baraulina et al. 2007: 8-9, Haque 2012). Im Jahr 2015 kamen aufgrund 
der Öffnung der Balkanroute und wegen zunehmender Gewalt und Armut 
in Afghanistan zahlreiche weitere Flüchtlinge an, darunter insbesondere un-
begleitete Minderjährige und junge Männer. Infolgedessen kam es zu einem 
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drastischen Anstieg der Zahl der afghanischen Asylbewerber:innen, die 2016 
einen Stand von 127.012 Anträgen erreichte (BAMF 2017: 22).6  

Im Jahr 2017 lebten rund 250.000 afghanische Staatsangehörige in 
Deutschland und der Staat beabsichtigte, diese Zahl abzusenken. Beispiels-
weise wurden noch 2015 nur 13,7 Prozent der Asylanträge von Afghan:innen 
abgelehnt; diese Zahl stieg jedoch auf 36,4 Prozent 2016 und auf 48,5 Pro-
zent 2017. Die sogenannte „Schutzquote“ für Afghan:innen fiel in jenem 
Jahr auf 47,9 Prozent. Dies hatte den markanten Effekt, dass die meisten 
Afghan:innen keinen Anspruch mehr auf Deutsch- und Integrationskurse 
hatten, weil solche Kurse auf Flüchtlinge mit einer „guten Bleibeperspekti-
ve“ beschränkt sind. Das Kriterium der „guten Bleibeperspektive“ wiederum 
setzt voraus, dass einem Anteil von mehr als 50 Prozent der Flüchtlinge ei-
ner bestimmten nationalen Herkunft durch das BAMF Schutz gewährt wird 
(Flüchtlingsrat Niedersachsen 2017, siehe auch Voigt 2016). Offenkundig war 
aber die gesunkene Schutzquote von Afghan:innen nicht die Folge von Ver-
besserungen der Sicherheitslage in Afghanistan – die Situation hatte sich im 
Gegenteil weiter verschlechtert –, sondern das Resultat veränderter Prakti-
ken des BAMF. Belegt wird dies dadurch, dass 61 Prozent der ablehnenden 
Entscheidungen des BAMF durch Verwaltungsgerichte wieder aufgehoben 
wurden (Pro Asyl 2018). Gerichtsbeschlüsse aber zählen nicht für die Beur-
teilung der Bleibeperspektive. Bei einem Treffen der EU-Innenminister 2015 
in Brüssel erklärte der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière: 

Unsere [...] Sorge ist im Moment in Europa die große Zahl der 
Flüchtlinge aus Afghanistan. Wir wollen, dass in Afghanistan 
das Signal ankommt: Bleibt dort! Wir führen euch aus Europa 
[...] direkt nach Afghanistan zurück! (BMI 2015)

Ein Jahr nach Beginn des NATO-Einsatzes in Afghanistan, im Dezember 
2002, beschloss die Konferenz der deutschen Innenminister auf Bundes- 
und Länderebene, Abschiebungen nach Afghanistan aufgrund der unsiche-
ren Lage im Land auszusetzen. Von diesem allgemeinen Abschiebestopp 
waren ausschließlich Vorbestrafte ausgenommen, aber auch sie wurden nur 
selten zurückgebracht: Von 2013 bis 2015 kam es lediglich zu etwa zehn Ab-
schiebungen pro Jahr. Weil jedoch zunehmend Rechtsextreme öffentlich 
gegen Flüchtlinge mobilisierten, setzte sich die Bundesregierung selbst zum 
Ziel, die Zahl der Abschiebungen zu steigern. Die bayerische Staatsregierung 
übernahm in dieser Hinsicht eine rhetorische und praktische Vorreiterrolle: 
Der bayerische Innenminister Joachim Hermann vertrat die Ansicht, dass 

6 Zum Vergleich: 2014 wurden 9.115 Anträge und 2015 31.328 Anträge gestellt. 
Die große Zahl von Asylanträgen durch Afghan:innen 2016 geht auf Flüchtlin-
ge zurück, die bereits 2015 eintrafen, aber erst im Folgejahr Asyl beantragen 
konnten. 2017 ging die Zahl der Neuanträge auf 16.423 zurück (BAMF 2018: 
21).
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bestimmte Teile Afghanistans dank der Intervention der Bundeswehr und 
der deutschen Polizei sicher seien (Der Spiegel 2016a). Im Oktober 2016 dann 
schloss die Bundesregierung mit der afghanischen Regierung eine Vereinba-
rung, die sogenannte Gemeinsame Erklärung über die Zusammenarbeit in 
Fragen der Migration, in der man sich über die Rücknahme von abgewie-
senen Asylbewerber:innen aus Deutschland verständigte. Die Vereinbarung 
verwies auf deutsche Anstrengungen für Entwicklung und zivilen Wieder-
aufbau, und betonte Deutschlands bedeutsame Rolle bei der Stärkung der 
afghanischen Armee und Polizei. Die Bundesregierung hatte außerdem mit 
einem Entwicklungshilfestopp gedroht, falls die Afghanen die Vereinbarung 
nicht unterzeichnen würden (Der Spiegel 2016b). In ähnlicher Weise hatte 
auch die EU angekündigt, die Hilfe für Afghanistan „migrationssensibel“ zu 
machen, wie es in einem an die Öffentlichkeit gelangten „Nicht-Papier“ über 
die EU-Afghanistan-Kooperation hieß (Europäische Kommission 2016; siehe 
auch The Guardian 2016). 

Bald nach der Unterzeichnung der Vereinbarung, am 14. Dezember 
2016, fand die erste Sammelabschiebung von Deutschland nach Afghanistan 
statt: Das Abschiebespektakel hatte begonnen. Dreiundvierzig Afghanen, 
ausschließlich Männer, wurden in einem Charterflugzeug von Frankfurt am 
Main nach Kabul geflogen. Ursprünglich war die Abschiebung von fünfzig 
Afghanen geplant gewesen, einer Reihe von Personen blieb dieser Weg je-
doch aufgrund von Gerichtsurteilen erspart (Der Spiegel 2016a). Bis zum Ab-
schiebestopp im August 2021 wurden 1.104 abgewiesene Asylbewerber mit 
vierzig Charterflügen nach Kabul zurückgeführt. Die Mehrzahl von ihnen 
hatte zuvor in Bayern gelebt. 

Am 31. März 2017 wurde die deutsche Botschaft in Kabul von einem 
verheerenden Bombenanschlag getroffen, bei dem mindestens fünfzehn 
Menschen getötet und über 300 verletzt wurden. Für denselben Tag war ein 
Abschiebeflug geplant gewesen, der sehr kurzfristig abgesagt wurde. Offizi-
eller Grund für die Absage war jedoch nicht die Sicherheitslage in Afghanis-
tan, sondern die Tatsache, dass sich das Botschaftspersonal aufgrund des 
Anschlags nicht um die Ankunft der Abgeschobenen würde kümmern kön-
nen (Der Tagesspiegel 2017). Die Bundesregierung lehnte es ab, Abschiebun-
gen grundsätzlich zu stoppen, beschränkte aber weitere Rückführungen auf 
„Straftäter, terroristische Gefährder and Identitätsverweigerer“7 (Der Spie-
gel 2017a). Afghanen, die in eine dieser Kategorien fielen, schob man weiter-
hin ab. Im Sommer 2018 veröffentlichte das Bundesaußenministerium einen 
neuen Lagebericht zu Afghanistan, in dem das Land für „sicher“ erklärt wur-
de; im Anschluss daran wurden die Beschränkungen aufgehoben. Am 6. Juni 
7 Afghan:innen wird häufig Identitätsbetrug vorgeworfen, weil es keine Stan-

dard-Umschrift für die Sprachen Dari oder Pashto ins Deutsche gibt. Bei-
spielsweise wird der Name Ahmad manchmal auch als Ahmed geschrieben 
– und eine solche Abweichung genügt, um aus jemandem einen „Identitäts-
verweigerer“ zu machen.
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2018 bekräftigte Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundestag, dass Afgha-
nistan für Abgeschobene nicht gefährlich sei (Der Spiegel 2018c), obwohl sich 
in dem Land täglich Terroranschläge ereigneten. 

Der erste Abschiebeflug nach Aufhebung der Beschränkungen startete 
am 3. Juli 2018, zufällig auch der Geburtstag von Innenminister Seehofer. 
Auf darauffolgenden Tag scherzte er bei einer Pressekonferenz, dass genau 
an seinem 69. Geburtstag 69 Afghanen abgeschoben worden seien, von de-
nen 51 aus Bayern kamen (Der Spiegel 2018a, Süddeutsche Zeitung 2018c). 
Wenige Tage später beging einer der Abgeschobenen in Kabul Selbstmord. 
Ein weiterer war rechtswidrig nach Afghanistan gebracht worden, weil über 
seine Klage gegen einen ablehnenden Asylbescheid vom Gericht noch nicht 
entschieden worden war (Der Spiegel 2018b); und mindestens einer der nach 
Afghanistan Zurückgeführten war in seinem Leben überhaupt noch nie in 
Afghanistan gewesen, sondern im Iran aufgewachsen (Panorama 2018). 

Im Gegensatz zur offiziellen deutschen Einschätzung betrachtete die 
Weltgesundheitsorganisation Afghanistan 2017 als eines der gefährlichsten 
Länder der Welt (WHO 2017), und der Global Peace Index führte das Land 
an Position 162 von 163 Ländern auf (Vision of Humanity 2018). In den Fol-
gejahren stufte der Index Afghanistan sogar als das gefährlichste Land der 
Welt ein (IEP 2020, 2021). Nach Angaben von UNAMA, der UN-Mission für 
Afghanistan, verschlechterte sich die Lage des Landes rasch und kontinu-
ierlich, und die Zahl der zivilen Todesopfer von Konflikten erreichte neue 
Höchststände (UNAMA 2019). Im Sommer 2018 veröffentlichte das UNHCR 
neue Vorschriften für den Schutz von Asylbewerber:innen aus Afghanistan, 
denen zufolge es angesichts der humanitären und der Menschenrechtssitua-
tion im Land keine sicheren Bereiche gab, auch nicht in Kabul (UNHCR 2018: 
114) – dies in deutlichem Gegensatz zur Einschätzung der Bundesregierung. 

Die offizielle deutsche Einschätzung, nach der Teile von Afghanistan si-
cher seien, beruhte auf einer speziellen juristischen Konstruktion von Unsi-
cherheit, die mit dem Konzept der „Gefahrendichte“ arbeitet. Danach ist ein 
Land nur dann als unsicher einzuordnen, wenn eine überwiegende Wahr-
scheinlichkeit besteht, den Tod oder eine schwere Verletzung zu erleiden. 
Das heißt konkret: In einer „hinreichend“ gefährlichen Situation muss es 
wahrscheinlich sein, dass mindestens fünfzig Prozent der Zivilbevölkerung 
getötet oder schwer verletzt werden; nur dann dürfen Flüchtlinge nicht dort-
hin zurückgeschickt werden. Der Rechtsexperte Paul Tiedemann errechne-
te, dass in Deutschland nicht einmal in den schlimmsten Bombennächten 
des Zweiten Weltkriegs eine derartige Gefahrendichte bestand (Tiedemann 
2016). Nach einer anderen Studie leben freiwillig aus Norwegen und dem 
Vereinigten Königreich Zurückgekehrte in Afghanistan auch dann in perma-
nenter Angst, wenn sie zuvor nicht persönlich bedroht wurden. Viele trauen 
sich nicht, ihre Zufluchtsorte zu verlassen (Oeppen und Majidi 2015: 3). Vor 
bereits einem Jahrzehnt hatten Schuster und Majidi (2013) aufgezeigt, dass 
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die meisten damaligen Rückkehrer:innen vorhatten, Afghanistan so schnell 
wie möglich wieder zu verlassen. 

Aufgrund der katastrophalen Lage in Afghanistan schoben die meisten 
Bundesländer, vor allem die SPD-geführten, weiterhin nur Afghan:innen ab, 
die schwere Straftaten verübt hatten (Der Spiegel 2018d). Dennoch hoben 
die Länder Sachsen und vor allem Bayern alle derartigen Einschränkungen 
auf. Die bayerische Staatsregierung erklärte sogar ihren Willen, die Zahl der 
Abschiebungen zu erhöhen. Nach einer vom bayerischen Innenministerium 
herausgegebenen Pressemitteilung waren nur fünf der 51 Afghanen, die am 
3. Juli 2018 aus dem Bundesland abgeschoben wurden, vorbestraft. Minis-
ter Joachim Herrmann betonte außerdem, dass 21 der Ausreisepflichtigen 
sich in Abschiebehaft befunden hätten, und lobte die erweiterten rechtli-
chen Möglichkeiten einer solchen Haft. Er unterstrich auch, dass Bayern die 
erweiterten Abschiebungsmöglichkeiten weiter konsequent nutzen werde, 
denn ein starker Rechtsstaat müsse die Ausreisepflicht verlässlich durchset-
zen. Hermann weiter: 

Wenn Behörden und Gerichte in einem rechtsstaatlichen Verfah-
ren zu dem Ergebnis kommen, dass jemand kein Bleiberecht in 
Deutschland hat, dann muss seine Ausreise folgen. Nur so, mit 
einem starken Rechtsstaat, der die Pflicht zur Ausreise unbe-
irrt umsetzt, erhalten wir die notwendige Akzeptanz für unser 
Asylsystem und für jene, die hier ein Bleiberecht haben und gut 
integriert werden sollen. (Bayerisches Staatsministerium des 
Innern 2018)

Der Minister machte nochmals deutlich, dass Abschiebungen nach Afgha-
nistan nach der jüngsten Einschätzung des Auswärtigen Amtes und des Bun-
desinnenministeriums wieder uneingeschränkt stattfinden konnten. 

Diese Erklärung ist ein gutes Beispiel für die Doppelstrategie, die übli-
cherweise zur Rechtfertigung von Abschiebungen eingesetzt wird. Einerseits 
werden Flüchtlinge, die Schutz und das Bleiberecht verdienen, von jenen 
unterschieden, denen man dieses Anrecht nicht zugesteht – wobei unter-
stellt wird, dass eine klare Unterscheidung zwischen den beiden Kategorien 
möglich ist. Auf der anderen Seite sollen diejenigen, die nach dieser Kate-
gorisierung kein Asyl „verdienen“, Deutschland verlassen müssen – notfalls 
auf dem Wege der Abschiebung –, um so den Rechtsstaat zu schützen. Nach 
dieser Denkweise ist die kompromisslose Abschiebung abgelehnter Asyl-
bewerbender die Voraussetzung für die Akzeptanz des Asylsystems durch 
deutsche Staatsbürger:innen. Zur Bezeichnung jener Flüchtlinge, die aus 
dieser Sicht kein Bleiberecht verdienen, wurde ein neues Vokabular geprägt, 
das an die Stelle der früheren „Scheinasylanten“ und „Wirtschaftsflüchtlin-
ge“ trat: Nunmehr stehen die „Kriminellen, terroristischen Gefährder und 
Identitätsverweigerer“ beispielhaft für diejenigen, die mit ihrer Abschiebung 
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rechnen müssen. Gemäß diesem Diskurs stellen sie eine Bedrohung für die 
Gesellschaft in Deutschland dar und müssen abgeschoben werden, wenn sie 
nicht freiwillig gehen. Damit wäre nicht ihre Abschiebung nach Afghanistan 
unverantwortlich, sondern ihre Nicht-Abschiebung wäre es. In dieser Argu-
mentationskette wird nicht gefragt, ob Menschen, die einen Rechtsverstoß 
begangen haben, ein Recht auf Leben und Anspruch auf Schutz haben. Zu 
den Straftaten, die zur Abschiebung führen können, gehören unter anderem 
wiederholte Beförderungserschleichung (‚Schwarzfahren‘) oder Fehler in 
den eigenen Ausweispapieren.8 

Damit ist das Recht auf Schutz kein grundlegendes Menschenrecht, son-
dern ein Anspruch, den man sich erwerben und verdienen muss. Zuweilen 
wird auch als Argument geäußert, „Kriminelle“ hätten ihr „Gastrecht“ ver-
wirkt.9 Dabei gibt es im deutschen Rechtssystem gar kein ‚Gastrecht‘. Hier 
beruft sich die Argumentation für das Abschiebespektakel auf eine archai-
sche Rechtsfigur, um eine potenzielle Verletzung des Rechts auf körperliche 
Unversehrtheit zu rechtfertigen, die infolge der Abschiebung eintreten könn-
te. Auch die Kategorien ‚integriert‘ und ‚nicht integriert‘ sind keine rechtli-
chen Klassifizierungen, sondern griffige und wirkungsvolle Schlagwörter der 
politischen Rhetorik. 

Während der Debatte des Bundestags über ein neues Gesetz zum Blei-
berecht und zur Aufenthaltsbeendigung im Juli 2015 sagte der damalige 
Bundesinnenminister Thomas de Maizière:  

Dieses Gesetz enthält zwei klare Botschaften. Bleiberecht für 
gut integrierte und rechtstreue Ausländer einerseits und Aufent-
haltsbeendigung für diejenigen, die nicht schutzbedürftig sind, 
andererseits; beide Botschaften gehören zusammen. (zitiert 
nach Schwarze 2015)

Interessanterweise brachte der Minister hier zwei Kategorien durcheinander: 
Seine Aussage könnte so gelesen werden, als ob Menschen, die nicht als ‚gut 
integriert‘ gelten, nicht schutzbedürftig seien. Juristisch gesehen jedoch fußt 
das Bleiberecht auf dem Schutzbedürfnis von Menschen, nicht auf ihrer ‚In-
tegration‘. ‚Integration‘ – was normalerweise bedeutet, dass Flüchtlinge die 

8 Bisweilen werden ‚Straftäter‘ von den Behörden selbst geschaffen. So wurde 
2019 ein junger Afghane zu vier Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt, 
weil er sich in Deutschland ohne Pass aufgehalten hatte. Er hatte bei seiner 
ursprünglichen Ankunft in Deutschland eine gültige Tazkira (afghanisches 
Ausweisdokument) vorgelegt, hatte sie aber den Behörden aushändigen müs-
sen. Diese hatten das Ausweispapier später verloren. Dass die Behörde für 
den Verlust verantwortlich war, verhinderte nicht das Gerichtsurteil, das aus 
ihm einen potenziellen Abschiebekandidaten machte (Bayerischer Flücht-
lingsrat 2020). 

9 So etwa Armin Laschet, Spitzenkandidat der konservativen CDU in seinem 
Wahlkampf im August 2021 (Der Tagesspiegel 2021).
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deutsche Sprache lernen, arbeiten und sich an die Gesetze halten – ist eine 
Forderung, mit der Druck auf Geflüchtete aufgebaut werden soll, die aber 
keineswegs ein Bleiberecht garantiert. Die Forderung nach Integration kann 
sogar als Beispiel für strukturelle Gewalt gelten (Wyss und Fischer 2022). 
Viele Freiwillige, die Geflüchtete betreuen, haben erfahren müssen, dass die 
‚Integration‘ der von ihnen Betreuten – um die sie sich oft in vielen Jahren 
ehrenamtlichen Engagements gekümmert haben – keine Garantie gegen eine 
Abschiebung darstellt. Zudem werden auch Flüchtlinge abgeschoben, die ar-
beiten oder eine Berufsausbildung absolvieren, selbst wenn ihr Arbeitgeber 
sich vehement für ihr Bleiberecht einsetzt, weil er keine wertvolle Arbeits-
kraft verlieren will.10 Das Innenministerium entlarvte den Integrationsdis-
kurs als Spektakel, als es darauf hinwies, dass Arbeit an sich kein Bleiberecht 
bewirkt: 

Es führt zu einer Aushöhlung der Steuerungsfunktion unseres 
Arbeitsmigrationsrechts, wenn man jeden, der einen Job als 
Asylbewerber hier gefunden hat, dauerhaft als Arbeitnehmer 
im Land behalten würde. (Badische Zeitung 2017)

Besonders bayerische Behörden verweigern sehr oft Arbeitserlaubnisse oder 
die Möglichkeit der Berufsausbildung (Süddeutsche Zeitung 2017b). Gele-
gentlich werden Menschen sogar zwecks Abschiebung aus der Schule ab-
geholt. Der bekannteste Fall dieser Art war der Afghane Asif N., seinerzeit 
20 Jahre alt, der am 31. Mai 2017 in einer Berufsschule in Nürnberg fest-
genommen wurde. Asif wehrte sich zunächst nicht gegen seine Festnahme 
und stieg in ein Polizeiauto ein, das ihn wegbringen sollte. Als jedoch seinen 
Klassenkamerad:innen klar wurde, was vorging, hinderten sie das Polizeiau-
to an der Abfahrt. Immer mehr Berufsschüler:innen versammelten sich, bis 
sich am Ende mehr als 300 dem Protest angeschlossen hatten. Die Polizei 
setzte Pfefferspray und Schlagstöcke ein, um die Menge zu zerstreuen, und 
einige der Protestierenden wurden in Gewahrsam genommen. Die Auseinan-
dersetzungen dauerten mehrere Stunden und Asif wurde weggefahren, wäh-
rend die Demonstration weiterging. Der Protest verlagerte sich anschließend 
hin zur Nürnberger Ausländerbehörde. Zivilgesellschaftliche Organisationen 
und Oppositionsparteien im bayerischen Parlament kritisierten die Polizei 
dafür, Asif an seiner Schule verhaftet zu haben, und eine Gewerkschaft warf 
den Behörden unmenschliches Vorgehen vor (Süddeutsche Zeitung 2017a, 
Der Spiegel 2017b). Asif stand auf der Passagierliste des Abschiebeflugs, der 
dann wegen des Bombenanschlags in Kabul abgesagt wurde. Die Ausländer-
behörde wollte ihn bis zum nächsten Flug in einem Abschiebehaftzentrum 
festhalten, das Gericht ordnete jedoch seine Freilassung an (Süddeutsche 
Zeitung 2017b). 

10 Für Beispiele für solche Appelle siehe Der Tagesspiegel (2018), Süddeutsche 
(2017c).
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Die Szene des Abschiebespektakels als Teil des Grenzspektakels ist bei 
Abschiebungen nach Afghanistan äußerst deutlich: Ein kompromissloser 
Diskurs, getragen von Politiker:innen, die verkünden, dass rücksichtslose 
Abschiebungen einen Grundpfeiler des Rechtsstaates bilden, die zwischen 
‚guten‘ und ‚bösen‘ Flüchtlingen unterscheiden und diese mit einem Vokabular 
der Bedrohung anschwärzen – „Gefährder“, „Straftäter“, „Identitätsverwei-
gerer“. Unter den Geflüchteten sorgt das Spektakel dafür, dass die Botschaft 
von ihrer Abschiebbarkeit sich in den Köpfen festsetzt und existenzielle Un-
sicherheit verbreitet. Daneben haben Integrationsforderungen, die zu unein-
gelösten Versprechen führen, einen ähnlichen Effekt. Das Abschiebespekta-
kel im Vordergrund verdeckt seine obszöne Kehrseite der uneingestandenen, 
oft brutalen Auswirkungen des Asylregimes und des Abschiebungssystems – 
die nur selten, wie in Asifs Fall, zum öffentlichen Skandal werden. Zu diesen 
Auswirkungen gehören physische und psychische Verletzungen mit zuweilen 
tödlichen Folgen. Auch vor sie schiebt sich wie eine Nebelwand die Behaup-
tung der Regierenden, dass Afghanistan für Abgeschobene sicher sei. 

Bleiben wir noch einen Moment bei Asif N. Er war 2012 als unbegleite-
ter Minderjähriger nach Deutschland gekommen. 2013 lehnten die Behör-
den seinen Asylantrag ab, er wurde als Minderjähriger jedoch geduldet. Im 
Jahr 2016 absolvierte er erfolgreich ein Berufsgrundbildungsjahr und wollte 
Schreiner werden. Im selben Jahr jedoch schloss die Bundesregierung die 
Rücknahmevereinbarung mit der Regierung in Kabul: Damit begannen die 
Sammelabschiebungen. Die Behörden lehnten Asifs Antrag, eine Schreiner-
lehre zu machen, ab. Also wiederholte er seine Berufsgrundbildung und hoff-
te darauf, dass ihm eine Aufenthaltserlaubnis erteilt würde, weil er sich mitt-
lerweile ‚gut integriert‘ hatte. Stattdessen wurde er auf eine Abschiebeliste 
gesetzt. Die öffentliche Solidarität mit ihm schmolz zusammen, als bekannt 
wurde, dass er kurz vor der versuchten Abschiebung unter Alkoholeinfluss 
eine Verkehrsampel beschädigt hatte, nachdem er an einer Clubtür abgewie-
sen worden war, während seine deutschen Freunde eingelassen wurden. Er 
stellte einen zweiten Asylantrag. Wieder wurde ihm eine Schreinerlehre an-
geboten, doch erneut verweigerten ihm die Behörden die Ausbildungsgeneh-
migung (Löw 2019). Im Sommer 2019 flog er aus eigenem Entschluss nach 
Afghanistan. Kurz vor seiner Abreise wurde er von Unterstützer:innen inter-
viewt. In dem Interview, das nach der Abreise veröffentlicht wurde, gab er 
an, er könne das Warten nicht länger ertragen: 

Man muss so lange warten und nichts machen. […] Vor zwei Mo-
naten habe ich wieder eine Ablehnung bekommen, jetzt muss ich 
ein Jahr warten, bis die Anhörung und ich weiß nicht vielleicht 
in 3 Jahren wieder Ablehnung. Ich kann nicht aushalten 3 Jahre 
rumlaufen und nichts machen. Damit zwingen sie mich zurück-
zugehen. Im Asylheim habe ich nichts, der Tag ist so lang. Was 
soll ich machen. Du stehst auf und hast nichts, kein Internet, 
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Fernseher. Jeden Tag muss ich nur die Wände anschauen. Drei 
Jahre das ist viel zu viel, so geht nicht weiter. Stell dir vor ich bin 
6 Jahre in Deutschland, ich habe nichts erreicht.

Auf die Frage, warum er nach Afghanistan zurückkehren wolle, antwortete 
er: 

In Afghanistan ist besser, ich kann machen was ich will ohne 
Genehmigung. Nicht immer zu Behörde gehen. Ich bin einfach 
dort. In Afghanistan stirbt man einmal weißt du, in Deutschland 
stirbt man jeden Tag, bei jedem Stress. Viele sagen in Deutsch-
land ist Frieden, in Afghanistan ist Krieg. Aber Deutschland ist 
wie ein Friedhof für mich, du liegst nur da und kannst nicht ma-
chen, dich nicht bewegen. 

Er betonte, dass er nicht ‚freiwillig‘ zurückgehe: 

Ich bin hier machtlos und ich kann nicht mehr ohne irgendwas 
mein Leben verbringen, sie zwingen mich. Für mich ist das 
eine neue Flucht. Ich gehe zurück in ein Land aus dem ich mit 
13 geflohen bin, ich habe keine Ahnung davon. Rückkehr heißt 
du gehst zurück zu deiner Stadt zu deiner Familie und Freund-
schaft. Aber bei mir ist so, ich kann nicht zu meiner Familie. Ich 
war noch nie in Kabul. Es ist keine freiwillige Rückkehr, bei mir 
ist ein neuer Fluchtweg, ich fliehe von dem ganzen scheiß Sys-
tem hier. (Bündnis „Widerstand Mai 31“ 2019; siehe auch Süd-
deutsche Zeitung 2019)

Asif hätte in Deutschland bleiben und auf seine endgültige Abschiebung 
warten können. Stattdessen wog er die potenzielle Gefahr in Kabul und sei-
ne Situation in Deutschland gegeneinander ab und entschied sich zu gehen, 
um dem lähmenden Asylsystem zu entkommen. Allerdings sagte Asif N. vor 
seiner Rückkehr auch, dass er fürchte, besonders gefährdet zu sein, weil er 
in Afghanistan aufgrund seiner gescheiterten Abschiebung aus Deutschland 
bekannt geworden sei (Süddeutsche Zeitung 2019). 

Ich weiß nicht, wie es Asif in Kabul ergangen ist. In einer umfangreichen 
Untersuchung über Afghan:innen, die zwischen 2016 und 2020 aus Deutsch-
land abgeschoben wurden, konnte Friederike Stahlmann allerdings belegen, 
dass viele Abgeschobene konkrete Bedrohungen und Verfolgung erlebten, 
weil sie aus Deutschland zurückgekehrt waren (Stahlmann 2021). Sie galten 
als Überläufer, als vom Westen verunreinigt oder als feindliche Kollaborateu-
re. Sie wurden nicht nur von Taliban, sondern auch von Menschen aus ihrem 
eigenen sozialen Kreis und von Staatsbediensteten bedroht und angegriffen. 
Viele von konnten nicht zu ihren Familien zurückgehen – sofern sie im Land 
noch Familie hatten –, weil dadurch auch ihre Angehörigen zur Zielscheibe 
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von Drohungen und Gewalt geworden wären. Daher versuchten die meisten 
Abgeschobenen, sich irgendwo zu verstecken und sich nicht zu exponieren. 

Stahlmann konnte die Erfahrungen von 113 der 908 Personen auswer-
ten, die während des Untersuchungszeitraums abgeschoben worden waren.11 
90 Prozent der Abgeschobenen erlebten gewalttätige Angriffe, davon über 50 
Prozent mehrmals. Zusätzlich erfuhren über 50 Prozent Gewalt, weil sie in 
Europa gewesen waren (Stahlmann 2021: 33f). Stahlmann bezog allerdings 
nur diejenigen in ihre Befragung ein, die mindestens zwei Monate in Afgha-
nistan geblieben waren. Mit anderen Worten: Wer wegen Drohungen und 
Gewalt das Land schon früher wieder verlassen hatte, wurde nicht berück-
sichtigt; ebenso wie jene, die getötet worden waren oder nicht kontaktiert 
werden konnten, weil sie sich vor der Verfolgung versteckten. Entsprechend 
muss man davon ausgehen, dass das Ausmaß der tatsächlich erlittenen Ge-
walt und Gefahr größer ist, als die Untersuchung zeigt. Neben der direkten, 
spezifischen Gewalt litten die Abgeschobenen auch unter struktureller Ge-
walt und der katastrophalen, in Afghanistan grassierenden Armut. Ein be-
trächtlicher Teil der Bevölkerung ist auf Lebensmittelhilfen angewiesen, zu 
denen die Abgeschobenen keinen Zugang haben. 

Bereits im Jahr 2019 hatte Friederike Stahlmann eine frühere Unter-
suchung veröffentlicht, die auf einer kleineren Stichprobe beruhte (Stahl-
mann 2019a, 2019b); im Jahr 2018 dokumentierte sie die höchst gefahrvol-
le Situation von Abgeschobenen in einem sehr umfangreichen Bericht, der 
einem Gericht vorgelegt und anschließend veröffentlicht wurde (Stahlmann 
2018). Seitdem konnte niemand mehr glaubhaft behaupten, Afghanistan sei 
für Abgeschobene sicher. Dennoch erklärte das Auswärtige Amt in seinem 
Afghanistan-Bericht vom Juli 2021, dem letzten Bericht vor der Machtüber-
nahme der Taliban in Kabul, dass ihm keine Abgeschobenen bekannt sei-
en, die Opfer von Gewalt geworden seien, weil sie in Europa gewesen wa-
ren (Auswärtiges Amt 2021: 24). Man muss also davon ausgehen, dass das 
Auswärtige Amt – und die Bundesregierung insgesamt – von solchen Fällen 
nichts erfahren oder sie nicht zur Kenntnis nehmen wollte, weil die obszönen 
Elemente von Abschiebungen im Dunkel bleiben und keinen Schatten auf 
das Abschiebespektakel werfen sollten. Im Juli und sogar noch August 2021, 
zu einem Zeitpunkt, als die Taliban bereits größere Teile des Landes be-
herrschten, plante der Bundesinnenminister weitere Sammelabschiebungen 
nach Afghanistan. Am 10. August drängten die Regierungen Deutschlands, 
Österreichs, der Niederlande, Belgiens, Dänemarks und Griechenlands die 
EU zur Wiederaufnahme der Abschiebungen,12 obwohl am selben Tag die 
Botschafter:innen der EU-Mitgliedstaaten, darunter auch der deutsche Bot-
11 Stahlmann setzte bewusst eine quantitative Methodik ein, weil vor Gericht 

eine quantitative Einschätzung benötigt wird, um Abschiebungen infrage 
stellen zu können. Vergleiche auch die Parallelen zum quantitativen Begriff 
der Gefahrendichte oben. 

12 Die letzten Abschiebeflüge wurden von Frontex organisiert. 
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schafter, verlangt hatten, die Praxis aufgrund des Vormarsches der Taliban 
auszusetzen (Süddeutsche Zeitung 2021). Am 11. August 2021 gab das Mi-
nisterium endlich den Versuch auf, das Offensichtliche zu leugnen, und be-
schloss die Aussetzung der Abschiebungen – jedoch nur vorübergehend, wie 
nachdrücklich betont wurde. Das Ministerium bekräftigte: „Sobald die Situ-
ation es erlaubt, werden Straftäter und Gefährder wieder nach Afghanistan 
abgeschoben werden” (Der Spiegel 2021a). Sogar noch in der Erklärung über 
die Aussetzung unterstrich der Minister also die Logik der Abschiebung und 
bestand darauf, dass Abschiebungen für den Rechtsstaat notwendig seien 
(BMI 2021). 

Fazit: Sterben lassen

Ganz offenkundig entsprechen Abschiebungen nach Afghanistan nicht der 
biopolitischen Forderung des „Leben-Machens“, da sie das Leben der Abge-
schobenen in ernste Gefahr bringen. Die Regierung übernimmt nur bei ihren 
eigenen Staatsbürger:innen Verantwortung für die Fürsorge und das Leben-
Machen, nicht aber bei jenen, die rhetorisch und politisch ausgegrenzt wer-
den. Das Insistieren darauf, dass Abschiebungen notwendig seien, um den 
Rechtsstaat aufrechtzuerhalten, bedeutet letztlich, dass die Exklusion und 
Abschiebung der Ausgegrenzten eine notwendige Voraussetzung der Fürsor-
ge für die eigenen Staatsbürger:innen ist. Vor Jahrzehnten verwies Hannah 
Arendt ([1951] 2017) darauf, dass – in einem praktischen Sinne – Menschen-
rechte nicht für diejenigen gelten, die keinen Staat haben, der ihre Rechte 
verteidigt. Hierin offenbart sich eben die Funktionsweise des ausschließen-
den Nationalstaats, trotz aller Anrufungen der Menschenrechte. Der einzige 
Fortschritt, den Menschenrechte wirklich gebracht haben, ist vielleicht ein 
rhetorischer: Kaum eine Regierung kann Menschenrechte explizit verwei-
gern oder offen zugeben, dass sie sterben lässt. Für die Schutzbedürftigen 
besteht in praktischer Hinsicht jedoch kein nennenswerter Unterschied zwi-
schen der Rhetorik der Menschenrechte und der offiziellen Leugnung der 
Tatsache, dass sterben gelassen wird. 

Potenzielle Lebensgefahren für diejenigen zu leugnen, um die sich nie-
mand kümmert, gehört zum Spektakel der Ausschließung. In diesem Sinne 
behauptete die deutsche Bundesregierung unablässig, Afghanistan sei ‚si-
cher‘, auch wenn schon lange vor der jüngsten Machtübernahme durch die 
Taliban das Land ganz offensichtlich nicht sicher war. Durch die Behaup-
tungen der Bundesregierung wurde Afghanistan natürlich kein bisschen si-
cherer. Die Obszönität, die das Abschiebespektakel verdeckt, muss auch im 
Rahmen des größeren europäischen Grenz- und Flüchtlingsregimes betrach-
tet werden; in diesem Rahmen wird die Verantwortung für sterbende Men-
schen von den Staaten weg- und anderen Gewalten zugeschoben. Konkret 
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wird dann etwa das Mittelmeer verantwortlich gemacht, sprich: die Kräfte 
der Natur, oder die Schleuser, oder die Taliban. 

Unter Bezugnahme auf Agambens (1998) Formulierung wird oft gesagt, 
Flüchtlinge seien vom bios – dem sozialen, politischen Leben – auf zoe – 
das nackte Leben und nackte Überleben – zurückgeworfen. Dennoch ist auf 
der obszönen Kehrseite des Grenz- beziehungsweise Abschiebespektakels, 
auf der Seite des biopolitischen Sterben-Lassens, selbst dieses nackte Über-
leben keineswegs garantiert. Foucault sprach vom indirekten Mord durch 
den Staat, vom Töten in verschiedenen Formen, etwa den folgenden: „jeman-
den der Gefahr des Todes ausliefern, für bestimmte Leute das Todesrisiko 
oder ganz einfach den politischen Tod, die Vertreibung, Abschiebung usw. 
erhöhen“ (Foucault 2020: 256). Nur eine dünne Linie trennt das direkte, ak-
tive Töten vom Töten durch Unterlassen, durch Ablehnen von Verantwor-
tung, durch Verweigern von Schutz. Die Gefahr, bei der Migration getötet 
zu werden, wird dem Abschreckungsapparat der EU überantwortet, der 
dazu gedacht ist, von weiterer Immigration abzuhalten. So wird Biopolitik 
zur Nekropolitik (Mbembe 2008). Während das Töten durch Unterlassen 
im Mittelmehr gelegentlich sichtbar wird und häufig öffentliche Empörung 
hervorruft, macht die unsichere Lage in Afghanistan eine Verweigerung von 
Verantwortung und fahrlässige Ignoranz enorm einfach: Denn abgesehen 
von wenigen bemerkenswerten Ausnahmen wie Friederike Stahlmanns Stu-
dien ist über die Situation von Abgeschobenen im Land sehr wenig bekannt. 

Seit die Taliban an die Macht gekommen sind, macht das Spektakel der 
Abschiebungen nach Afghanistan eine Pause. Als Begründung dafür, dass 
die Abschiebungen nach Afghanistan ausgesetzt werden, hatte Minister See-
hofer angeführt, dass durch den Vormarsch der Taliban die Abgeschobenen, 
aber auch die Crew und das Begleitpersonal gefährdet seien (BMI 2021): In 
diesem Fall war die Sicherheit der Afghan:innen also eher ein Nebeneffekt 
der Fürsorge für deutsche Staatsbürger:innen. Es ist allerdings nicht un-
denkbar, dass nach einer gewissen Zeit die Bundesregierung Gespräche mit 
den Taliban beginnen wird, und zwar mit dem Ziel, Abschiebungen wieder-
aufzunehmen. Unterdessen werden Ausweisungen in andere Länder unver-
ändert fortgesetzt, auch seitdem im Dezember 2021 eine neue Regierung ins 
Amt gekommen ist. Das Spektakel des Ausschließens und Aussortierens von 
Menschen geht weiter. 
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